
 

Satzung  
des Vereins der Freunde und Förderer der  

St. Nikolaus – Schule e. V.  
 
 

I. Name, Sitz, Geschäftsjahr, Zweck 
 

§ 1 
Der Verein führt den Namen: „Verein der Freunde und Förderer der St. 
Nikolaus – Schule e.V.“ 
 
Er hat seinen Sitz in Issum und ist in das Vereinsregister VR30807 
eingetragen werden. 
 
In Anlehnung an das Schuljahr beginnt das Geschäftsjahr jeweils am 01. 
August eines Jahres und endet am 31. Juli des Folgejahres. 
 
Der Förderverein ist der Träger des offenen Ganztages. 
 
§ 2 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und der Bildung. Der 
Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
 
a)iFörderung aller Kinder und der Schule  
Der Verein führt ideelle und materielle Unterstützung von Maßnahmen 
durch, die dem Gemeinschaftsleben und dem erzieherischen Ziel der Schule 
und einzelner Klassen dienen.  
Er entscheidet über Einzelfallhilfen für bedürftige Kinder im Rahmen 
schulischer Maßnahmen. 
Zweckgebundene Zuwendungen und Spenden werden zur Förderung aller 
Kinder und der Schule entsprechend eingesetzt und verwaltet. 
 
b) Trägerschaften 
Der Verein führt die Organisation und Verwaltung der Offenen 
Ganztagsschule gemäß Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Issum durch; 
dazu zählen die Verwaltung der Einnahmen eines Mittagessens, 
Hausaufgabenbetreuung und Lernförderung. 
Er entscheidet über Einzelfallhilfen. 
Zweckgebundene Zuwendungen und Spenden werden entsprechend 
eingesetzt und verwaltet. 
Der Verein führt die Organisation und Verwaltung von Integrationshilfen in 
der Regel für Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Unterstützungsbedarf/Inklusion durch. 
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Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütung begünstigt werden. 
 

 
II. Mitgliedschaft 

§ 3 
Mitglied des Vereins können alle Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte der 
St. Nikolaus-Schule Issum, sowie alle Freunde und Förderer der Schule 
werden. 
 
§ 4 
Die Mitgliedschaft erlischt bei Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
Der Austritt kann nur am Ende des Schuljahres erfolgen und muss dem 
Vorstand bis zum 01.06. eines Jahres schriftlich mitgeteilt werden. Bei 
Schulentlassungen des Kindes/der Kinder können die Eltern den Austritt bis 
zum 31.07. eines Jahres  erklären. 
 
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden: 
a) bei groben Verstößen gegen den Vereinszweck 
b) bei einem Verhalten, das das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit 
schädigt 
c) bei Zahlungsrückstand von einem Jahresbeitrag. 
Über den Ausschluss beschließt der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Vor 
dem geplanten Ausschluss ist das Mitglied zu hören. Die 
Ausschlussmitteilung erfolgt durch Einschreibebrief. Innerhalb von zwei 
Wochen nach Zustellung kann beim Vorsitzenden Beschwerde gegen den 
Ausschluss eingelegt werden, über die die Mitgliederversammlung dann 
endgültig entscheidet. 
 
 

III. Beiträge und Finanzierung 
§ 5 
Der Mindestbeitrag für die Vereinsmitgliedschaft wird von der 
Mitgliederversammlung beschlossen und gilt für ein Jahr. Er ist jeweils bei 
der Jahreshauptversammlung neu festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, 
den Beitrag in besonderen Fällen (u.a. für kinderreiche Familien) zu 
ermäßigen.  
                                 
a) Die Förderung aller Kinder und der Schule finanziert sich aus 
Mitgliedsbeiträgen, die in der Mitgliederversammlung geprüft und für ein 
Schuljahr beschlossen werden. Der Vorstand kann den Beitrag in 
besonderen Fällen u.a. für kinderreiche Familien ermäßigen.  
Die Mitgliedsbeiträge und Spenden werden in einem eigenen Bankkonto/ 
Kostenstelle verwaltet und nachgewiesen. 
 
b) Die Trägerschaften für die Offene Ganztagsschule, die Verpflegung und 
die Inklusion finanzieren sich aus Verträgen und Bewilligungs-Bescheiden       
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des jeweiligen Kostenträgers, aus öffentlichen und kirchlichen Zuwendun-           
gen sowie aus privaten zweckgebundenen Spenden.    
Die Mittel werden in jeweils gesonderten Bankkonten/ Kostenstellen 
verwaltet und nachgewiesen.  
 
 

IV. Organe 
§ 6 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
         
§ 7 
Der Mitgliederversammlung des Vereins sind vorbehalten: 
a) Wahl des Vorstandes (Amtsdauer drei Jahre), 
b) Wahl des/der Rechnungsprüfer, 
c) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts, 
d) Entlastung des Vorstandes, 
e) Neufestlegung des Beitrages, 
f) Satzungsänderungen 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 
 
§ 8 
Der Vorstand hat alljährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung unter 
gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die 
Einladung dazu muss mindestens zehn Tage vor dem Sitzungstermin 
erfolgen.  
Außerordentliche Versammlungen sind dann anzusetzen, wenn mindestens 
20% der Mitglieder schriftlich, unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
die Einberufung verlangen. 
Den Vorsitz führt stets in allen Versammlungen der/ die 1. Vorsitzende oder 
oder der/ die 2. Vorsitzende. Die Mitgliederversammlung beschließt mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
Alle von der Mitgliederversammlung und vom Vorstand gefassten 
Beschlüsse sind von einem Schriftführer im Wortlaut niederzulegen und von 
diesem und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 
 
 

V. Der Vorstand 
§ 9 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit 
gewählt. 
 
§10 
Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern: 
 

a)  einem/ r 1. Vorsitzenden 
 

b) einem/ r 2. Vorsitzenden                   
 

c) der/ die SchriftführerIn  
 

d) dem/ der KassiererIn 
 

e) die/ der SchulleiterIn ist geborenes Mitglied in deren Abwesenheit der/ 
die Stellvertreter/In. 
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Der 1. und 2. Vorsitzende sind zur Vertretung des Vereins im Sinne des § 
26 BGB berechtigt. Jeder von Ihnen ist zur alleinigen Vertretung berechtigt.  
 
Der Vorstand kann für den/ die SchriftführerIn und den/ die KassiererIn 
eine/ n StellvertreterIn berufen. 

3 
§ 11 
Dem Vorstand obliegen  
a) die Geschäftsführung, die Durchführung der gefassten Beschlüsse, die 
Verwaltung des Vereinsvermögens. und der zweckgebundenen Mittel. 
 
Er ist berechtigt zur Durchführung einzelner Aufgaben Personen außerhalb 
des Vorstandes unentgeltlich oder gegen Honorar zu beauftragen.  
Er berücksichtigt dabei die für das jeweilige Amt notwendigen 
Kompetenzen und Kenntnisse.  
Für die Trägerschaften beauftragt er eine Person mit Fach-, Sach- 
Persönlichkeitskompetenz. 
 

b) Der/die 1. Vorsitzende oder der/ die 2. Vorsitzende leitet die 
Mitgliederversammlung und die Verhandlungen des Vorstandes. Er/ Sie 
beruft den Vorstand ein, sooft es die Lage erforderlich macht.   
Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der/die Vorsitzende.  
 

c) Der/ die KassiererIn verwaltet die Kasse des Vereins. Er/Sie kann 
Zahlungen gegen Quittung annehmen. 
Ausgaben tätigt er/sie aufgrund von Beschlussfassungen des Vorstandes. 
 

d) Der Vorstand legt nach Maßgaben des Gesetzgebers und des Schulträgers 
die Richtlinien für die Einrichtung einer Betreuungsgruppe, ihre Größe und 
personelle Ausstattung fest.  
 
Über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in die Offene 
Ganztagschule entscheidet die Schulleitung mit der Geschäftsführung und 
berücksichtigt dabei insbesondere die Dringlichkeit der Aufnahme und die 
organisatorischen Rahmenbedingungen. Im Einzelfall können Kinder nach 
dem Stichtag aufgenommen werden.    

                                
e) Der Verein schließt für den Vorstand eine Haftpflichtversicherung ab. 

 
 

V. Schlussbestimmungen 
§ 12 
Der Vorstand kann durch die Mitgliederversammlung abberufen werden. 
Hierfür ist eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich. 
 
§ 13 
Anträge auf Änderung der Satzung können vom Vorstand oder schriftlich 
von mindestens 30 Mitgliedern gestellt werden. 
Dem Antrag ist stattzugeben, wenn in der Mitgliederversammlung 
mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zustimmen. 
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§ 14 
Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst 
werden. Der Auflösungsantrag ist vom Vorstand der 
Mitgliederversammlung zu unterbreiten oder bedarf eines schriftlichen 
Antrages von mindestens der Hälfte der Vereinsmitglieder. 
Zur Auflösung des Vereins in der Mitgliederversammlung sind die 
Anwesenheit der Vereinsmitglieder und eine Dreiviertel-Mehrheit bei der 
Abstimmung erforderlich.  

4 
Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist innerhalb von vier Wochen 
eine weitere Versammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder mit Dreiviertel-Mehrheit beschlussfähig ist.  
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an den Schulträger, die Gemeinde Issum, die es 
ausschließlich und unmittelbar zur Förderung der Erziehung der Schüler zu 
verwenden hat. 
 
Issum, 06.07.2017  
  
 
Andre Stockmanns    Jürgen Schwartz 
Vorsitzender (ab 01.08.2017)   Vorsitzender (bis 31.07.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


